
Sie sind hier: Startseite > Schifffahrtsrecht / Schiffsuntersuchung > BinSchStrO > Erster Teil > Kapitel 2 > § 

2.02

§ 2.02 Kennzeichen der Kleinfahrzeuge

1. Sofern Kleinfahrzeuge nicht auf Grund besonderer Bestimmungen ein amtliches oder amtlich 

anerkanntes Kennzeichen führen, sind sie, mit Ausnahme der Segelsurfbretter, wie folgt dauerhaft zu 

kennzeichnen:

a. mit ihrem Namen oder ihrer Devise.

Der Name ist auf beiden Außenseiten des Kleinfahrzeugs in gut lesbaren mindestens 10 cm 

hohen lateinischen Schriftzeichen anzubringen, in Ermangelung eines Namens für das 

Kleinfahrzeug ist der Name der Organisation, der es angehört, oder deren gebräuchliche 

Abkürzung, erforderlichenfalls mit einer Nummer dahinter, anzugeben. Die Schriftzeichen 

müssen in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund angebracht 

sein.

b. mit dem Namen und der Anschrift des Eigentümers.

Der Name und die Anschrift des Eigentümers sind an der Innen- oder Außenseite des 

Kleinfahrzeugs anzubringen.

2. Beiboote eines Fahrzeugs müssen jedoch an der Innen- oder Außenseite nur ein Kennzeichen tragen, 

das die Feststellung des Eigentümers gestattet.
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